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Anpassung bzw. Ergänzung der Namensbezeichnung der entsprechenden 
Direktion: „Direktion für Bildung, Sport und Kultur“ 

 

Der Stadtrat nimmt zur Motion wie folgt Stellung: 

 

Mit der Motion wird eine Namensanpassung der Bildungsdirektion in „Direktion für Bildung, 

Sport und Kultur“ bzw. „Direktion für Bildung, Kultur und Sport“ beantragt. 

Begründet wird der Vorstoss damit, dass Namensbezeichnungen von öffentlichen Direktionen 

einen starken kommunikativen Charakter hätten, der als informative Reflektierung des zu-

sammengefassten Aufgabenbereichs effektiv genutzt werden sollte. Die Abwicklung von 

Kultur- und Sportgeschäften nehme einen wachsenden Anteil der behördlichen Aufgabentä-

tigkeit der Bildungsdirektion in Anspruch. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung solle 

dieses Engagement der Stadt Luzern stärker erfasst werden können. Im Moment komme 

insbesondere dem Sport in der öffentlichen Wahrnehmung innerhalb der Bezeichnung „Bil-

dungsdirektion“ zu wenig Aufmerksamkeit zu, was eine sportliche Stadt wie Luzern nur 

bedingt auszeichne.  

 

Am 10. Juni 2010 hat der Grosse Stadtrat die Motion 33, Franziska Bitzi Staub namens der 

Spezialkommission Teilrevision der Gemeindeordnung, vom 8. März 2010: „Baldige Revision 

Gemeindeordnung“ überwiesen. Damit wird der Stadtrat beauftragt, baldmöglichst und 

unter Einbezug der bestehenden Spezialkommission Teilrevision der Gemeindeordnung einen 

Bericht und Antrag zu einer erneuten Revision der Gemeindeordnung vorzulegen. Ein Thema, 

das bei dieser Revision diskutiert werden soll, ist die Gliederung der Direktionen. 
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Bei einer Debatte über die Gliederung der Direktionen ist zwangsläufig auch deren Bezeich-

nung ein Diskussionspunkt. Der Stadtrat möchte deshalb im jetzigen Zeitpunkt von einer 

weiteren einzelnen Anpassung einer Direktionsbezeichnung Abstand nehmen. 

 

Der Stadtrat ist bereit, die Motion als Postulat entgegenzunehmen. 

 

Der Stadtrat von Luzern 

 

 
 


